
GETRÄNKEDOSEN AUS  
ALUMINIUM/UBC 

GEBRAUCHTE, SEPARAT GESAMMELTE GETRÄNKEDOSEN  
AUS ALUMINIUM (UBC)

IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich
T +41 44 387 50 10
info@igora.ch, www.igora.ch Ju

ni
 2

02
4

INLANDLIEFERUNGEN 
SAMMELBEITRÄGE 
(SEIT 1.10.2023)

EINZUREICHENDE
UNTERLAGEN

BEDINGUNGEN

Sammelbeitrag
bis 5'000 kg Jahresmenge:
CHF 1.30 pro kg (exkl. MwSt.)

ab 5'000 kg Jahresmenge,
jedes weitere Kilogramm:
CHF 0.50 pro kg (exkl. MwSt.)

Vergütungsantrag
via myIGORA
(www.myigora.ch)

Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular wird  bestätigt, 
dass auf angelieferte   Getränke dosen aus  Aluminium 
ausschliesslich IGORA-Bons ausgestellt und keine 
 Barauszahlungen vorgenommen wurden (inkl. interne 
Lieferungen) und weiter, dass es sich um ausschliesslich 
in der Schweiz gesammelte, nicht importierte, 
gebrauchte Getränkedosen handelt.

Bestätigungen 
des Abnehmers

• Lieferung nur an von IGORA auditierte  Sortierzentralen 
gemäss Liste.

• Aludosenvergütung (UBC) Freigrenze von 5'000 kg 
à CHF 1.30, darüber CHF 0.50 / kg.

• Abnehmer im Inland bestätigen die Lieferung anhand 
des IGORA-Bons.

• Abrechnung via myigora.ch.

ABRECHNUNGEN UND FRISTEN  
Pro Abnehmer nur noch eine Abrechnung pro Monat (mehrere Lieferungen an gleichen Abnehmer zusammenfassen). 
 Abrechnung bis spätestens zum 15. des Folgemonats (z. B. Oktober-Lieferungen bis 15. November erfassen). 
Stichdatum: myIGORA arbeitet mit dem Lieferdatum. Zahlungsfrist IGORA: innert 30 Tagen. 
Später eingereichte Anträge werden nicht mehr vergütet.



AUSLANDLIEFERUNGEN 
SAMMELBEITRÄGE 
(SEIT 1.10.2023)

EINZUREICHENDE
UNTERLAGEN

BEDINGUNGEN

Sammelbeitrag
bis 5'000 kg Jahresmenge:
CHF 1.30 pro kg (exkl. MwSt.)

ab 5'000 kg Jahresmenge,
jedes weitere Kilogramm:
CHF 0.50 pro kg (exkl. MwSt.)

Exportbeitrag
CHF 100.– pro t (exkl. MwSt.)

Vergütungsantrag
via myIGORA
(www.myigora.ch)

Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular wird  bestätigt, 
dass auf angelieferte   Getränke dosen aus  Aluminium 
ausschliesslich IGORA-Bons ausgestellt und keine 
 Barauszahlungen vorgenommen wurden (inkl. interne 
Lieferungen) und weiter, dass es sich um ausschliesslich 
in der Schweiz gesammelte, nicht importierte, 
gebrauchte Getränkedosen handelt.

Bestätigungen 
des Abnehmers

• Exporte direkt in ein Alu-Schmelzwerk oder an  auditierte 
Sortierer gemäss Liste.

• Abrechnung via myigora.ch

Alu-Schmelzwerke

• Lieferung an Alu-Schmelzwerke mit detailliertem Auswer-
tungsprotokoll*, woraus ersichtlich ist, wie hoch 1. der 
UBC-Anteil, 2. die Feuchtigkeit und 3. die Kontamination 
sind (jeweils in % oder kg, inkl. Toleranz). Kontamination sind 
alle Stoffe ausser UBC und Feuchtigkeit, wie z. B. Abfall, 
Kunststoffe, anderes Aluminium, weitere Metalle, Glas usw. 
*Auswertungsprotokoll einer Musterung oder Schmelzprobe. 
Vergütungen basieren auf der Netto-Menge gemäss 
 Auswertungsprotokoll Schmelzwerk.

• Dies bedingt die Erfassung der Brutto-Liefermenge UBC 
und Erfassung der Netto-Menge UBC nach Schmelz-
prozess auf myigora.ch.

Sortierzentralen im Ausland

• Lieferung an von IGORA auditierte Sortierzentralen im 
Ausland gemäss Liste.

• Erfassung der Menge UBC nach Sortierung auf  myigora.ch, 
welches die Verwertungsquote inkl. Alu-Schmelzwerk 
automatisch berechnet. Ermittlung der Verwertungsquote 
mindestens jährlich durch externen Auditor.

Zolldokumente Die Zolldokumente müssen neben der Zolltarifnummer 
7602.0000 ebenfalls den Begriff «UBC/Alu dosen» 
 zwingend aufweisen.
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ABRECHNUNGEN UND FRISTEN  
Pro Abnehmer nur noch eine Abrechnung pro Monat (mehrere Lieferungen an gleichen Abnehmer zusammenfassen). 
 Abrechnung bis spätestens zum 15. des Folgemonats (z. B. Oktober-Lieferungen bis 15. November erfassen). 
Stichdatum: myIGORA arbeitet mit dem Lieferdatum. Zahlungsfrist IGORA: innert 30 Tagen. 
Später eingereichte Anträge werden nicht mehr vergütet.



DOSENABGABESTELLEN 
GEBRAUCHTE, SEPARAT GESAMMELTE GETRÄNKEDOSEN  

AUS ALUMINIUM (UBC)
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• Alle Dosenabgabestellen geben IGORA-Bons ab, ausschliesslich für Getränkedosen aus Aluminium, 
nicht für Haushaltaluminium.

• Die Mindestmenge für einen Bon ist 10 kg Getränkedosen aus Aluminium.

• Bons werden ausschliesslich für in der Schweiz gesammelte, nicht importierte, gebrauchte Getränkedosen 
aus Aluminium ausgestellt.

• Die Bons (Cash for Can) werden zu CHF 1.30 / kg vergütet, aber nur für private Sammler.

• Kommerzielle Sammler rechnen via myigora.ch ab.

• Dosenabgabestellen melden zwingend die Weiterlieferung erhaltener Getränkedosen aus Aluminium 
(Bons) via  myIGORA-Abrechnung innert 3 Monaten nach Bon-Ausgabe.

• Die meisten Dosenabgabestellen geben pro 10 kg Getränkedosen aus Aluminium zusätzlich ein IGORA-Glückslösli ab.

• IGORA-Glückslösli dürfen nicht an Recyclingbetriebe und Transporteure abgegeben werden.



IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich
T +41 44 387 50 10
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HAUSHALTSALUMINIUM
GEBRAUCHTE ALUMINIUMVERPACKUNGEN  

AUS DER SEPARATSAMMLUNG  
DER GEMEINDEN IN DER SCHWEIZ

SAMMELBEITRÄGE 
(SEIT 1.10.2023)

EINZUREICHENDE
UNTERLAGEN

BEDINGUNGEN

Gemeindebeitrag
CHF 100.– pro t (exkl. MwSt.) 
(Dieser Gemeindebeitrag  
muss den entsprechenden 
Gemeinden weitergegeben 
werden.)

Exportbeitrag
bei 50 – 59 % Metallausbeute:
CHF 85.– pro t (exkl. MwSt.)

ab 60 % Metallausbeute: 
CHF 100.– pro t (exkl. MwSt.)

Vergütungsantrag
via myIGORA
(www.myigora.ch)

Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular wird bestätigt, 
dass es sich ausschliesslich um Haushaltsaluminium aus 
der Separatsammlung der Gemeinden in der Schweiz 
handelt.

Bestätigungen 
des Abnehmers

• Abnehmer im Ausland bestätigen die Annahme der 
 Lieferung mit Datum, Menge und Art.  
Für Haushaltsaluminium ist die Bezeichnung «gebrauchte 
Lebensmittelverpackungen aus  Aluminium, keine 
 Produktionsabfälle» zwingend.

• Es werden nur die bestätigten Eingangsgewichte  vergütet, 
nicht die verkauften Mengen.

• Abnehmer im Ausland deklarieren die Metall ausbeute in 
Prozent. Es werden nur Metallausbeuten ab 50 % vergütet.

Zolldokumente Die Zolldokumente müssen neben der Zolltarifnummer 
7602.0000 ebenfalls «gebrauchte Lebensmittel-
verpackungen aus Aluminium, keine Produktions-
abfälle» zwingend aufweisen.

ABRECHNUNGEN UND FRISTEN  
Pro Abnehmer nur noch eine Abrechnung pro Monat (mehrere Lieferungen an gleichen Abnehmer zusammenfassen). 
 Abrechnung bis spätestens zum 15. des Folgemonats (z. B. Oktober-Lieferungen bis 15. November erfassen). 
Stichdatum: myIGORA arbeitet mit dem Lieferdatum. Zahlungsfrist IGORA: innert 30 Tagen. 
Später eingereichte Anträge werden nicht mehr vergütet.
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